
Generalversammlung, 49. Tagung 
 
 
49/115. Begehung des Welttages für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre  

Die Generalversammlung,  

in Bekräftigung der einschlägigen Bestimmungen des Kapitels 12 der von der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten Agenda 21, in Anbetracht 
dessen, dass es zur Forderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre oder Wüstenbildung schwer 
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, notwendig ist, dass sich die Öffentlichkeit auf lokaler, 
nationaler, subregionaler, regionaler und internationaler Ebene des Problems bewusst ist,  

in der Erkenntnis, dass Wüstenbildung und Dürre Probleme von globaler Tragweite sind, da sie alle 
Regionen der Welt betreffen, und dass die internationale Gemeinschaft gemeinsame Maßnahmen 
ergreifen muss, um Wüstenbildung und Dürre, insbesondere in Afrika, zu bekämpfen,  

in Anerkennung der Wichtigkeit und Notwendigkeit inter- nationaler Zusammenarbeit und 
Partnerschaft bei der Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre oder Wüstenbildung schwer 
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, im Einklang mit dem Übereinkommen, das am 17. 
Juni 1994 vom Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuss für die Ausarbeitung eines solchen 
Übereinkommens in Paris verabschiedet wurde,  

sowie anerkennend, dass sich die internationale Gemeinschaft fest verpflichtet hat, das 
Übereinkommen und dessen Anhänge für die regionale Umsetzung durchzuführen,  

1. beschließt, den 17. Juni zum Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre zu 
erklären, der ab 1995 begangen werden soll;  

2. bittet  alle Staaten, diesen Welttag der öffentlichen Bewusstseinsbildung zu widmen, durch die 
Veröffentlichung und Verbreitung von Reportagen, die Veranstaltung von Konferenzen, 
Rundtischgesprächen, Seminaren und Ausstellungen über die internationale Zusammenarbeit zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung und der Dürrefolgen sowie die Durchführung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre 
oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, und dessen Anhängen für 
die regionale Umsetzung;  

3. bittet den Generalsekretär, Empfehlungen zu der Frage vorzulegen, wie das Sekretariat den 
Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen bei der Gestaltung ihrer einzelstaatlichen Aktivitäten zur 
Begehung des Welttages behilflich sein konnte;  
4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um eine erfolgreiche 
Begehung des Welttages durch die Vereinten Nationen sicherzustellen;  
5. bittet alle zuständigen Organe der Vereinten Nationen, im Rahmen ihres Mandats, sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen, den Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre zu 
fördern..  
 
92. Plenarsitzung 19. Dezember 1994  
 
 
 


